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öie neue Familienpolitik der 
Bundesregierung - eine 
gesellschaftliche Neuorientierung 
der   h fni'ienP0,'t'k der Bundesregierung ermöglicht die Verwirklichung der von 
^ überwiegenden Mehrheit in unserer Bevölkerung gewünschten Lebensform 
t,ich?^Leben in der Fami,'e- Eine humane Industriegesellschaft ist ohne Familie 
ge„   denkbar. Die Entwicklung ist in den 13 Jahren SPD-Regierung häufig 
ben!!U1

an!,ers gelaufen. Keine gesellschaftliche Gruppe ist in diesen Jahren so 
Nu H     ,igt worden wie gerade die Familie. Die Diskriminierung der Familie 
die :h   rcn eine neue Gesellschaftspolitik, die Familien gerecht behandelt und 
Ver/

,.llen zukommenden Entfaltungsräume sichert, abgelöst werden. Zur 
"nd "[klichung des Wunsches vieler Menschen nach einem Leben in der Familie 
schaff* Kindern' muß die Gesellschaftspolitik die notwendigen Voraussetzungen 

Mit cj für dj
er Familienpolitik der Bundesregierung wurde ein entscheidender Durchbruch 

£ina 
e Familie erzielt. Natürlich kommt es bei der Familienpolitik nicht nur auf die 

erwe-Ze" an. Aber welchen Stellenwert Staat und Gesellschaft der Familie beimessen, 
Nitic ulch 'etztendlich nicht in Worten, sondern in konkreten Steuer- und haushalts- 

'scnen Entscheidungen. 

Milliarden zusätzlich für die Familien 
°Ktik CDU 8efuhrte Bundesregierung hat die Familien in den Mittelpunkt ihrer 

V°n iah8rSt?lt# D'e Bundesreg'erung hat ein Familienpaket mit einem Gesamtvolumen 
größte v   u  zusätzlich 10 Milliarden DM für die Familien beschlossen. Das ist die 
t^      Verbesserung für die Familien seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. 
^S Paket umfaßt: 

" k!nderfreibeträge 
- Ste

nder8eld 

X Er?'?eier,eicnterungen für Familien und Alleinerziehende 
^ Ail,   ^"Ssgeld/Erziehungsurlaub 
v Stift     nnung von Erziehungszeiten im Rentenrecht 
^      lUng „Mutter und Kind" 

dCr Fam-iinführVng des Erziehungsgeldes ab 1. Januar 1986 beginnt ein neues Kapitel 
or CDii/^npoliti,c- F>amit wird eine zentrale familienpolitische Forderung, die von 
s Set2ent seit l974 ~~ damals beginnend mit der Vorlage eines entsprechenden 
e^t     mwurfes im Deutschen Bundestag — erhoben wurde, endlich in die Tat umge- 
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Einen Durchbruch in der Familienpolitik stellt auch die Entscheidung der BundcsJ 
gierung dar, bei der Neuordnung der gesetzlichen Alterssicherung ein Erziehungsj' 
pro Kind in der gesetzlichen Rentenversicherung zu berücksichtigen. 
Die neuen Leistungen - Erziehungsgeld und Erziehungsjahre in der ^^nversic 
rung - sind tragende Säulen der neuen zukunftsonentierten FamihenpoltiK 
CDU. Sie schaffen echte Gleichberechtigung, Wahlfreiheit und Partnerschaft in 
Familie. . .^ 
Eine Verbesserung der Situation der Familien hängt aber nicht nur von finance 
Hilfen ab, sondern auch davon, ob und inwieweit es gelingt das offenti 
Bewußtsein für die Förderung der Familie zu mobilisieren und zu aktivieren. ^ 
Am 14. März 1985 hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion den Bericht ihrer Ken** 
sion „Familienlastenausgleich" vorgelegt. Er stellt ein famdienpohtischesGesa^ 
zept dar, das über die jetzt von der CDU geführte Bundesreg.erung beschlosS   p 
Maßnahmen hinaus weitergehende Vorschläge enthält. Die Weichen sind gestellt 
gilt, auf dem eingeschlagenen Weg mit Augenmaß und Entschlossenheit voran* 
hen. 

Kindergeld 
• Mehr Kindergeld durch einen Kindergeldzuschlag 
Finanzvolumen: 650 Mio. DM 6. 
Durch die 11. Novelle zum Bundeskindergeldgesetz wird - gleichzeitig mit der „. 
hung des Kinderfreibetrages auf 2484 DM - als neue Leistung des Famihenw ^ j 
ausgleichs ein Kindergeldzuschlag für Eltern mit niedrigem Einkommen e.nge^ 
Dielen Kindergeldzuschlag bis zu 46 DM monatlich je Kind erhalten ab1. J ^ 
1986 rund 750000 Eltern, bei denen sich wegen ihres niedrigen Einkommens de „ 
derfreibetrag nicht oder nicht in vollem Umfang auswirkt zusätzlich zum bis*: , 
Kindergeld Für das Erstkindergeld von 50 DM bedeutet dies nahezu eine-VerdW^ 
lung. Den vollen Kindergeldzuschlag erhalten ferner alle die überhaupt kein st p 
ches Einkommen haben, wie zum Beispiel Rentner, Arbeitslose, Studenten mit 
dem. lz0fi« 
Der Kindergeldzuschlag entspricht dem Betrag der in der unteren Proportion   y f- 
des Einkommensteuertarifs - bis 18000 DM (Alleinerziehende) bzw36000 W ^ 
heiratete) zu versteuerndes Einkommen - Eltern durch den Kinderfreibetrag 
Steuer monatlich zugute kommt. «g«. 
Ebenfalls durch die 11. Novelle zum Bundeskindergeldgesetz werden die Fred* y 
die für die einkommensabhängige Minderung des Kindergeldes gelten so ernü      , 
die zum 1. Januar 1986 wirksam werdende Verbesserung des steuertohen Fam     d, 
stenausgleichs und Senkung des Einkommensteuertarifs nicht zu einer Minderu 
Kindergeldes führen. 

• Wiedereinführung des Kindergeldes für Arbeitslose 
Finanzvolumen: 100 Mio. DM $ 
Bereits ab 1. Januar 1985 wird für junge Arbeitslose wieder bis zum Alter;^°n ,e^' 
ren Kindergeld gezahlt. Für junge Männer, die Grundwehr- oder Zivildienst^ ^. 
haben, ist die Altersgrenze „21" um die Zeit des geleisteten Dienstes erhöht w 
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Steuerlicher Familienlastenausgleich 
ö Wiedereinführung der Kinderfreibeträge - Finanzvolumen: 4,8 Mrd. DM 
ünd £f•ilienlastenausgleich wird wieder auf zwei Beine gestellt. Kinderfreibeträge 
&M £ £•?•   erganzen einander. Zum 1. Januar 1983 wurde ein Freibetrag von 432 
ErhöÄ Vn-8e uhrt, ZlV? l • Januar 1986 wird er auf 2484 DM je Kind erhöht. Die den 2"ngsbetrage bei den Vorsorgeaufwendungen (600 und 300 DM je Kind) die von 
auf D • n »"""te^edlicher Höhe genutzt werden, gehen im Kinderfreibetrag 
D|^ monatlich S'C   Entlastunsswirkun8en insgesamt zwischen 46 DM und 116 
rv   _ 
dje UnterK. c",!*CI"&e rixierung des familienlastenausgleichs auf das Kindergeld und 
Slen hat .. ^nC ^n5aSSUn| des Kindergeldes an die gestiegenen LebenshalTungsko- 
fre>betra« emer St5n Jge5 Entwertung des Familienlastenausgleichs geführt. Kinder- 
st"nadiV0r?n afu rLda5 m,t dem Anstie8 der Einkommen sich auch die Entla- 
Dynarnfc; 

Fam,hen eiJoht- Dam,t haben wir im Familienlastenausgleich wieder eine ,_    a"iisierung erreicht. 

ÄISJ inseitige Fixierung des Familienlastenausgleichs auf das Kindergeld und 
ste "nterbhebene Anpassung des KinderpplHp* an A\P „pct,«««« i -i u„u. .__ 

' nat zu einer ständig 
u
lbeträge sorgen dafür, 

, "8 der Familien erhö 
^amisierung erreicht. 

Ä£?n Ä
ei?0?ienheääe? Famj,.ienlastenausgleichs tragen auch die Einkom- 

S oWr? t Kindergeld bei'die d,ese Bundesregierung eingeführt hat. Wir wer- 
^<iürChl Einkommensgrenze beibehalten. Wer ein hohes Einkommen hat, erhält 
ö- 

urcn auch künftig ein gemindertes Kindergeld. 
Mede?f«?t84 DM.erhöhten Kinderfreibeträge führen dazu, daß Eltern ihre Kinder 
J'cht erJ?«. H

US
 *l*en*m Einkommen unterhalten können. Der Staat nimmt ihnen 

der hat ! ^^i der Tasche, was sie für den Unterhalt ihrer Kinder benötigen. Wer Kin- 
AUf G 

8 wen|ger Steuern zahlen als derjenige, der keine Kinder hat. 
2er ausp^K dCr bis

uherigen Rechtslage müssen Eltern für das Geld, das sie für ihre Kin- 
arüber £• Cn' * n°ch S}euQ• bezahlen. Solange es keine Freibeträge gibt werden 

vChi^lichhaUShAU?tg|bCn fÜr
u

Ki
1
nder J'e nach Höhe des Einkommens auch noch unter 

> 100 Mari-    T      t
Uern ndaStet-. S° muß auf eine A"sgabe für Kinder in Höhe er oberen D r U".    6n Pr°Port'°nalzone zusätzlich eine Steuer von 22 Mark in 

Es ist ProPortionalzone zusätzlich eine Steuer von 56 Mark bezahlt werden. 

sS S8etr»nSCqU,Sn?nd uniSprinht daher der Neuerlichen Gerechtigkeit, daß für 
N von Sfitrag.VOn'00 Mark de,m Bürger m der oberen Proportionalzone eine Entla- 

A > übril !nudf UnteÜen Pr°Portionalzone eine um 22 Mark gewährt wird. Das 
be>tnehni aucb.be« anderen Freibeträgen, z.B. beim Weihnachtsfreibetrag für 

I        cnmer und beim Sparfreibetrag, genauso. 
bie " ebUng der Ausb'Wungsfreibeträge - Finanzvolumen: 300 Mio. DM 
2'Oo USblldungsfreibeträge werden angehoben von 

9n<?° auf i Rnn R^I S* aus
I

vYarts untergebrachte Kinder über 18 Jahren (1) 
K   auf 1 onn ^M,fur zu Hause untergebrachte Kinder über 18 Jahren (2) 

arau 
ür auswärts untergebrachte Kinder unter 18 Jahren (3) 

ergeben sich Entlastungswirkungen insgesamt zwischen 

55 und 140 DM monatlich (1) 
33 und 84 DM monatlich (2) 
22 und 56 DM monatlich (3) 



CDU-Dokumentation 24/1985 

• Kinderbetreuungskosten - Finanzvolumen: 160 Mio. DM 
(zuzüglicher 320 Mio. DM einmaliger Zahlungen fur Altialle) 
Alleinerziehende können ab 1. Januar 1985 Ki"derbetreuungskosten_nach Abzug  J, 
zumutbaren Eigenbelastung bis zur Höhe von 4000 DM fur das erste und 2000 v 
für jedes weitere Kind geltend machen. 
Ohne Nachweis derartiger Aufwendungen werden pauschal 480 DM je Kind abge 
gen. 
Die Kinderbetreuungskostenregelung gilt auch für Fälle einer Behinderung oder 1»» 
ger andauernden Krankheit eines oder beider Ehegatten. 

• Haushaltsfreibetrag für Alleinstehende - Finanzvolumen: 50 Mio. DM 

Der Haushaltsfreibetrag für Alleinstehende mit mindestens einem Kind wird von 4   j 
DM auf 4536 DM ab 1986 erhöht. Daraus ergibt sich eine Entlastung zwischen 71 
181 DM jährlich. 

• Unterhaltsleistungen — Finanzvolumen: 100 Mio. DM 
Die  steuerliche   Berücksichtigung  von  Unterhaltsleistungen  wird  verbessert.     je 
Abzugs Höchstbetrag wird von 3 600 DM auf 4500 DM erhöht, das anrechnungst 
Einkommen von 4200 DM auf 4500 DM. 

• Baukindergeld - Finanzvolumen: 95 Mio. DM im Entstehungsjahr ^ 

Das Baukindergeld wird ab 1. Januar 1987 erweitert. *•^!••^•^\^ 
Kindern erhalten einen zusätzlichen Steuerabzugsbetrag von jährlich,600 DM je 
Anders als bisher wird der Betrag bereits ab dem ersten Kind gewahrt. 

Erziehungsgeld und -urlaub ^ 
Finanzvolumen: Im Anfang ab 1986 ca. 1,5 Mrd. DM im Jahr Rollen Fö^V 
1989 rd. 2,9 Mrd. DM. Das sind 2 Mrd. DM mehr, als bisher fur den Mutterscn* 
laub ausgegeben wurde. pa#. 
1   Erziehungsgeld von 600 DM monatlich ist eine entscheidende Hilfe für Junge    fll 
Hen und fur8dige Wah.freiheit der Eltern sowie die Vereinbarkeit von Famjlu.und     , 
für 4 7 Mio. berufstätige Frauen. Das Erziehungsgeld wird ab 1. Januar 1986 zu 
für 10 Monate, ab 1. Januar 1988 für ein volles Jahr gezahlt. ^ 
2. Das Erziehungsgeld erhalten im Gegensatz zum bisherigen Mutterschaflsur  $\ 
geld alle Mütter?nicht nur die Erwerbstätigen, sondern •^****^^ 
auch die Arbeitnehmerinnen, die schon bei einem früheren Kind ihre Erwerbsi 
aufgegeben haben, und die Selbständigen. ^ 
3. Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub können Mütter oder Väter in Ansprü    $ 
men ebenso Adoptiv- und Stiefeltern, die ihr Kind selbst betreuen und erziehe     M 
£k ebenso für Pflegeeltern, die ein Kind in Adoptionspflege genommen haben, 
Großeltern, die das Sorgerecht für ihr Enkelkind haben. 
4 ^J 
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Fä&,end dCS Efziehun8surla^s darf nicht gekündigt werden. Nur in besonderen 
8en obeSenaiU»nÄT

$
A '"J KSndigungvon der für den Arbeitsschutz zuständi- 

WerdenT Landesbehorde oder der von ihr bestimmten Stelle für zulässig erklärt 
lach <W r u ^eßel"n8 «,l1 bere,ts se,t vjelen Jahren für die ersten beiden Monate 
aCutes RÄ" 

e" Kegtn deL be
r!
onderen Schutzbedürftigkeit der Mutter ein 

^m!\?^rfglne?Vu^0t fteuht ?16Se Regelun8 wird jetzt ausgedehnt auf die 
hn*Z*m R 5   Emehungsurlaubs. Es g.lt damit künftig eine einheitliche Rege- 
heitlirh?i -gmn t« Mutterschutzes an bis zum Ende des Erziehungsurlaubs. Die e!n- 
fcüneJnri    kSU?8 b*d.e"tet auch   daß künftig Mütter und Väter während des Erzie- 

"gsurlaubs den gleichen Kündigungsschutz haben. 

diedere7ne
t
VerWaltUrl8SV^rSCl?rift des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung, 

WndpIcTng S ?undes.rates bedarf, soll näher bestimmt werden, in welchen 
Das?"!3''6,," ausnahmsweise die Kündigung für zulässig erklärt werden kann. 
AnwendnL5r R

K
ec,htss

x
,
/
cherh,eit u"d Rechtsklarheit und sichert eine einheitliche 

nahm? ;""5 Uvh d", Verwaltungsbehörden im ganzen Bundesgebiet. Für eine Auf- 
B«rieU?ililo Verwa,t"n8svo

u
rsch"ft als „besonderer Fall" kommen zum Beispiel 

Ün,Se£^»egungen in Betracht, ebenso Stillegung einer Betriebsabteilung, wenn eine 
fcgeb?„ 8- ni m°- ,st- Em,besonderer Fal1 kann bei einem Kleinbetrieb dann 
kraft SU?1"' tmA eme Z

J
Ur F°rtführun8 des Betriebes dringend erforderliche Ersatz- 

ab2UschHeßfn *" ^ beFeit Wär6' eine" befristeten Arbeitsvertrag 

s°Woh|1f?ewetZIntWUrf entba|tene Lösung ist eine einfache, unbürokratische und 
s    "ni tur die Frauen wie für die Betriebe gleichermaßen akzeptable Lösung. 

S^o'Siln^"8^01? We,iuen' ndaß- Ieilzeitarbeit bereits ab dem dritten Monat bis 
esonderrKleXntH ehmSe,ben BeA"eb "Möglich ist. Das wird in manchen Fällen, in - 

KMü«er oder Jurh ^bln-' Cme- Uberbruelojng des  Erziehungsurlaubs erleichtern, 
haltet 3ter k°nnen ,n diesen Fäl,en den Kontakt zum Betrieb aufrechter- 
6- B f • 
^ögEf ntrcbeRSVe7rä8e mh Ersa;zkra.ften werden durch das Gesetz ausdrücklich 
dUf Dauer  aUn r.he? H^8 8 R 

un»^*n8!8 vom Beschäftigungsförderungsgesetz und 

Jen Erzff!h
ZiehUn8,SUrLauber mÜSSen einen Monat vor Be8inn des Erziehungsurlaubs 

Su?ÄjisacSÄr8en und verbindlich erk,ären'wie iange sie den Erzie- 
^era

e
S
Ch^iehi;n8S8eld Wir? auf Sozia'leistungen wie Sozialhilfe und Wohngeld nicht 

SgseeiH ' alsozusa;z,«ch gewährt. Auch auf Unterhaltsansprüche wird das Erzie- 
Jalt ünve'n der

rt
Rege'mcht angerechnet; die Berechtigten erhalten also den Unter- 

gewährt       m        m gle,chen Höhe, und das Erziehungsgeld wird zusätzlich 
9, | 

i?haVu^a?1K
ten,5echs |£°nat.en wird da* Erziehungsgeld, so wie bisher das Mutter- 

Sen MS ?ge d' unabhang»g von der Höhe des Einkommens gezahlt. Ab dem sie- 
hl^onaJ cl?&QAnegeÜTde E^^mensgrenze. Insgesamt werden ab dem sieb- 
st' Weiter. 4 JST El*z,ehu"gsurlauber das Erziehungsgeld in voller Höhe von 600 

°hede, pf«b entsprechend der gleitenden Einkommensgrenze ein nach der 
es Einkommens gestaffeltes Erziehungsgeld erhalten. Zirka 20% werden wegen 
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der Höhe ihres Einkommens kein Erziehungsgeld mehr bekommen. Sie haben aber 
Anspruch auf Erziehungsurlaub. Maßgebend ist wie beim Kindergeld das Nettoein- 
kommen des vorletzten Monats. Dabei bleibt natürlich früheres Erwerbseinkommen 
des Elternteils, der während des Erziehungsurlaubs nicht erwerbstätig ist, unberucK" 
sichtigt. Wenn das jetzige Einkommen niedriger ist als im vorletzten Jahr, kann au 
Antrag das aktuelle Einkommen zugrunde gelegt werden. 
10. Alle diejenigen, die vor der Geburt des Kindes selbst in der gesetzlichen Kranken' 
Versicherung versichert waren, werden während der Zeit des Erziehungsgeldbezuge 
beitragsfrei weiterversichert. Sie erhalten damit ihren vollen Krankenversicherung^ 
schütz. Wer vorher wegen Überschreitens der Versicherungspflichtgrenze in der priva 
ten Krankenversicherung versichert war, kann während des Erziehungsurlaubs auc 
dann in der privaten Krankenversicherung bleiben, wenn er in zulässigem Umfang 
Teilzeitarbeit leistet und deshalb mit seinem Einkommen unterhalb der Versicherung 
pflichtgrenze liegt. 
11. Ebenso bleibt der Schutz der Arbeitslosenversicherung während der Zeit de* 
Erziehungsgeldbezuges in vollem Umfang aufrechterhalten. 
12. Die soziale Sicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung wird durch d'e 

Anerkennung eines Erziehungsjahres aufrechterhalten, das vom Bund finanziert wiro- 

13. Das Erziehungsgeld soll, ebenso wie das Kindergeld, von der Bundesanstalt & 
Arbeit gezahlt werden. Die Verwaltungskosten, die der Bundesanstalt für Arbeit \° 
Bund erstattet werden, werden ca. 35 Mio. DM betragen. Das sind, gemessen an eine 
Gesamtbetrag des Erziehungsgeldes von 2,8 Mrd. DM, 1,25%. 
14. Die Einführung des Erziehungsgeldes und des Erziehungsurlaubs kann eine et» 
scheidende Entlastung des Arbeitsmarktes bringen. Nach Vorausschätzung der Iju 
desregierung, auf denen auch die mittelfristige Finanzplanung beruht, werden im J<* 
1986 ungefähr 300000 berufstätige Frauen oder Männer den Erziehungsurlau» 
Anspruch nehmen. 
Wenn die Arbeitgeber dafür 300000 befristete Verträge mit Ersatzkräften abschließt; 
wird der Arbeitsmarkt um die entsprechende Zahl entlastet. Arbeitskräfte stehen 
befristete Arbeitsverträge ausreichend zur Verfügung. Da nach den bisherigen En  u 
rungen mit dem Mutterschaftsurlaubsgeld 50% der Frauen, die im Mutterschaftsurl'» 
waren, nicht wieder an den alten Arbeitsplatz zurückkehren, bedeutet dies für 50 /" 
befristet angestellten Ersatzkräfte, einen Dauerarbeitsplatz erhalten zu können. 

15. Die Befürchtungen, der Erziehungsurlaub und der damit verbundene Kündigung 
schütz könnten sich zu einem Einstellungshemmnis für junge Frauen auswirken, ^ 
den durch die Erfahrungen mit dem Mutterschaftsurlaub und vor allem durcn j, 
Erfahrungen im benachbarten Ausland widerlegt. In Österreich gibt es berel^s

liegi 
1957 einen einjährigen Karenzurlaub mit einer Wiedereinstellungsgarantie. Dort 
die Beschäftigungsquote von Frauen nach einer OECD-Studie bei 38,7%, in del. ^Ii 
desrepublik Deutschland bei 38,2% (jeweils Zahlen für das Jahr 1982). In FranK^gy 
dauert der Erziehungsurlaub — ebenfalls verbunden mit einer Wiedereinstellung ,(i, 
rantie - 2 Jahre, bei Teilzeitarbeit sogar 3 Jahre. In Frankreich beträgt die Bescn

hvVe- 
gungsquote von Frauen nach der bereits erwähnten OECD-Studie 38,6%. Ini »c |g 
den haben Mütter und Väter seit 1981 einen Anspruch auf Erziehungsurlaub tu f 
Monate. Dort beträgt die Beschäftigungsquote von Frauen 46,2%; sie ist gegen 
1977 (43,7%) um 5,2% gestiegen. 
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daßEnocehhvnfh!nHd und
R

Erziehungsurlaub sind entscheidende Vorausetzungen dafür, 
aSrek ? . vorhandene Benachteiligungen von Familien und vor allem von Frauen 
S&rt

W5^en; HMU dS E,nführunf eine* Erziehungsgeldes wird ermöglicht oder 
dendfn    \ aß,S1Kh e,n Elterntei1 ,n der für die ganze spätere Entwicklung entschei- 
Ädd^&rPdSfh6111" *"?,* dess

1
en,BetreuunS und Erziehung Se. die Kinl       L       7 dies ^weisen alle sozialpädiatrischen Untersuchungen - sind 

VateS angewlseT       6m ^^ "^ *' Ständige Zuwendun8 ^ Motte* oder des 

Erziehungsjahre in der Rentenversicherung 
Finanzvolumen: 140 Mio. DM 1986, 

Ie Kontinuierlich bis auf 2,7 Mrd. DM steigen. 

^nfr?nten^^ÄKiHd ^ ErziehunfJahr in der gesetzlichen Rentenversiche- te>l WeXn H 8 f und rentensteigernd anerkannt. Bei dem erziehenden Eltern- 
v*sXhle" d,e "rSten zw<Sf M°"ate nach dem Geburtsmonat des Kindes als Pflicht- 
^kunft öS1' an?,ere?hnet

K 
Dies |«t unabhängig davon, ob das Kind erst in 

?ü'etzflP
8
n

ei0rnWprd«0dei,^b eVn ,der Ver8a«genheit geboren worden ist. In dem 
w*nnd£Ef « Jr H

W1
V 

dlC Kmdererziehung allerdings nur dann angerechnet 
?£t hat^ndena

0dherHder Vate
7

r am ' YJan,Uar ,986 daS 65- Lebensjahr noch nicht voll- 
^Werh a„rnK ? •? d,esem

u
z,e«tpunkt die Altersgrenze erreicht oder Berufs- bzw 

Sich ^^r
su"fah'8ke'tsrente erhält. Diese zwölf Monate Versicherungszeit verlängern 

d*Von I H te/nd Ä We,t!re Kind um weitere zwölf Monate, unabhängig 
CVW

n
a

n"ld;e andeuen K^r «eboren sind. Es werden also generell für jedes Kind 
M^*X^^£te?* beisPieIsweise für Zwillingsgeburten, daß 24 

^Schertpi1"^^ Ze? der
u

K
1

i.ndererzjejhung mit 75% des Durchschnittsentgelts aller 
^^hgeS d^wT^'0 Td d6r erzi,ehende Elternteil einem Erwerbstätigen 
S Stanc in ? IQS'^odes Durchschnittsentgelts verdient hat. Daraus ergibt sich nach 
de* EnSh von.1286 e,ne Monatsrente von rd. 25 Mark für jedes Kind. Wer während 
Übl ha?erh?lÄ^ eine Versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit ausge- 
**r**toZtovnnJnVU{ Se,ne ^ag^'t auf 75% des Durchschnittsverdienstes & blockt, wenn sein Einkommen darunter liegt. 

l^^ertn^wnrT'f Tu a"erd,
D
n8S nur\dann anerkannt, wenn das Kind im 

S^rlTl wul5e- Au,ch bei den Renten der ausländichen Frauen wird also die 
haben 

erz,enun8sze,t anerkannt* wenn sie ihr Kind im ersten Lebensjahr hier erzogen 

^cnnÄnir^n bei der
c

R.?,nte .dcsj:ni8en berücksichtigt, der das Kind tat- 
tÜn8szeit?,JL i l»meisten Fallen ist dies die Mutter, so daß die Kindererzie- 
>*end tlvv A°^ S? zußerechnet wird- Allerdings können die Eltern überein- 
fehalb ihm iarep u "besiegend der Vater das Kind betreut hat oder betreut und 
^«emnt.?    !f Erziehun|sze,t zugerechnet werden soll. Auch Adoptiv-, Stief- und 
SfcS a

enr
o
0derK-Vate\d,,e em

A!
Cind unter einem Jahr erziehen, können die Erzie 

bie     
e,t angerechnet erhalten. Alerdings wird immer nur eine Person versichert. 

^^n^h^^w^^^ zusammen
L

mit sonsti8en Beitragszeiten einen anspruch. Die Wartezeit fur ein Altersruhegeld vom 65. Lebensjahr an, die 
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durch das Haushaltsbegleitgesetz 1984 von 15 Jahren auf 5 Jahre herabgesetzt wurde, 
kann also künftig teilweise oder - wenn mindestens fünf Kinder-erzogen wurdeng 
sogTr ausschließlich durch Zeiten der Kindererziehung erfüllt werden. Die Frauen d* 
die Wartezeit für ein Altersruhegeld auch durch die Anerkennung von K ndererzi« 
hungszeiten nicht erfüllen, können durch ergänzende freiwillige Beitragszahlung einen 
eigenen Rentenanspruch erwerben. 
Anerkannt wird die Kindererziehungszeit bei den Müttern oder Vätern ab Geburt; 
Sang   921, die also am 1. Januar 1986 noch nicht 65 Jahre alt sind und nach^ 
Jsem8Zehpunkt die Altersgrenze erreichen oder Erwerbs bzw. Bernfsunfahigke,rtjgg 
erhalten. Mütter oder Väter ab Geburtsjahrgang 1921, die am 1   Janua^86 sC» d 
eine Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit oder ein vorzeitiges Altersruhege 
beziehen, erhalten die Kindererziehungszeit vom 65. Lebensjahr an anerkannt. 

Müttern bzw. Vätern, die bei Inkrafttreten der Regelung kurz vor d5[. Vollendung   « 
65. Lebensjahres stehen, wird durch eine besondere Regelung die Möglichkeit «n^. 
räumt, freiwillige Beiträge nachzuentrichten, um die für ein Altersruhegeld erforde 
ehe Wartezeit von 5 Jahren zu erfüllen. 

Stiftung „Mutter und Kind" 
• Finanzvolumen: 50 Mio. DM ifl 

Ein reiches Land wie die Bundesrepublik Deutschland muß eine Politik machen, 
der keine Frau, die ein Kind erwartet, aus wirtschaftlicher Not in E•gung zieht * 
Schwangerschaft abzubrechen. Deshalb hat die Bundesregierung als eine Maßna^. 
1984 die Bundesstiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens   err 
tet Diese Stiftung bliebe jedoch ohne die vorgenannten familienpohtischen VerDc 
ungen ein Torso8 Dies wird an der Sozialstruktur der rd. 10000 Frauen deutlich J 

1984 Gelder beantragten und erhielten. Fast zwei Dritte waren alieinstehendLnu' 
geringer Teil war berufstätig. Die meisten waren arbeitslos, in der Ausbildung 
Erhielten Sozialhilfe. 1985 werden rd. 20000 schwangere Frauen Hilfe erhalten.     ^ 

Gegenwärtig übersteigt der Bedarf die Mittel der Stiftung. Die CDU und die von 
geführte Bundesregierung gehen davon aus, daßjf"V^Hl,fsÄ 
ringert, wenn 1986 die vorgenannten Leistungen der Familienpohtik voll grellen 
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